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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 27. Mai 2024 erteilte das Bezirksgericht Dietikon der Beschwerdegegnerin
in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts X.________ (Zahlungsbefehl vom 17.
Oktober 2023) für ausstehende Sozialversicherungsbeiträge 2019 definitive Rechtsöffnung
für Fr. 3'118.30 nebst Zins und Verzugszinsen. Dagegen erhob der Beschwerdeführer
Beschwerde an das Obergericht des Kantons Zürich. Das Obergericht wies mit Urteil vom
12. August 2024 die Beschwerde als offensichtlich unbegründet ab. Gegen diesen Entscheid
des Obergerichts erhebt der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 20. September 2024
Beschwerde an das Bundesgericht.

E. 2
Das Bundesgericht forderte den Beschwerdeführer mit Präsidialverfügung vom 24.
September 2024 auf, spätestens am 9. Oktober 2024 einen Kostenvorschuss von Fr. 500.--
einzuzahlen; gleichzeitig wurde das Gesuch des Beschwerdeführers um Sistierung des
bundesgerichtlichen Verfahrens abgewiesen. Der Beschwerdeführer reichte am 8. Oktober
2024 eine weitere Eingabe ein. Da der Kostenvorschuss innerhalb dieser Frist nicht
eingegangen war, wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 15. Oktober 2024 eine
nicht erstreckbare Nachfrist zur Vorschussleistung bis zum 30. Oktober 2024 angesetzt,
unter Hinweis darauf, dass das Bundesgericht bei Säumnis auf das Rechtsmittel nicht
eintreten werde ( Art. 62 Abs. 3 BGG ). Der Beschwerdeführer antwortet darauf mit einer
weiteren Eingabe. Er leistete den ihm auferlegten Kostenvorschuss aber auch innerhalb der
angesetzten Nachfrist nicht.

E. 3
Nachdem der Kostenvorschuss auch innert Nachfrist nicht bezahlt wurde, ist auf die
Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG
(androhungsgemäss) gestützt auf Art. 62 Abs. 3 BGG nicht einzutreten.

E. 4
Im Übrigen wäre auf die Beschwerde auch deshalb nicht einzutreten, weil sie den
Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG offensichtlich nicht genügt.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Der Beschwerdegegnerin ist keine
Parteientschädigung zuzusprechen ( Art. 68 Abs. 3 BGG ), zumal ihr aus dem
bundesgerichtlichen Verfahren kein entschädigungspflichtiger Aufwand erwachsen ist.
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